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§ 62 BHG 2013 Konteneröffnung
 BHG 2013 - Bundeshaushaltsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

§ 62.

In den Voranschlagsstellen ist auf der Grundlage des Kontenplans (§ 26 Abs. 4) nach Maßgabe der Veranschlagung und

der Verrechnung die erforderliche Anzahl von Konten zu erö7nen. Die Bundesministerin für Finanzen oder der

Bundesminister für Finanzen hat zur Vorgangsweise bei der Konteneröffnung eine Richtlinie zu erlassen.

In Kraft seit 01.01.2013 bis 31.12.9999
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